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4 Den Datenträgern ohne Marktwert sind namentlich die folgenden Gegenstände 
gleichgestellt, sofern der Gegenstand dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin 
aufgrund eines selbstständigen Rechtsgeschäftes übergeben oder überlassen wird: 

a. Pläne, Zeichnungen und Illustrationen namentlich von Architekten und 
Architektinnen, Ingenieuren und Ingenieurinnen, Grafikern und Grafikerin-
nen sowie Designern und Designerinnen; 

b. Rechtsschriften von Anwälten und Anwältinnen, Gutachten von Sachver-
ständigen, Übersetzungen, Forschungs- und Versuchsergebnisse sowie 
Ergebnisse aus Analysen, Bewertungen und Ähnlichem; 

c. verbriefte Rechte und immaterielle Werte. 

4. Titel: Einfuhrsteuer 
1. Kapitel: Mehrheit von Leistungen und Befreiung von der 
Einfuhrsteuer 

Art. 112 Sachgesamtheiten und Leistungskombinationen 
(Art. 52 Abs. 3 und 19 Abs. 2 MWSTG) 

1 Wird bei der Einfuhr die Veranlagung nach Artikel 19 Absatz 2 MWSTG verlangt, 
so muss im Zeitpunkt der Zollanmeldung eine Kostenkalkulation eingereicht wer-
den. 
2 Aus der Kostenkalkulation müssen ersichtlich sein: 

a. die Selbstkosten der einzelnen Leistungen; 
b. das Gesamtentgelt. 

3 Kostenbestandteile, die den einzelnen Leistungen nicht vollständig zugeordnet 
werden können, wie Gemeinkosten, Gewinn oder Beförderungskosten, sind wert-
anteilig auf die einzelnen Leistungen aufzuteilen. 
4 Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) kann im Einzelfall zur Überprüfung der 
Kalkulation weitere Unterlagen einfordern. 

Art. 113 Befreiung von der Einfuhrsteuer 
(Art. 53 Abs. 2 und 107 Abs. 2 MWSTG) 

Von der Einfuhrsteuer sind befreit: 
a. Gegenstände für Staatsoberhäupter sowie für diplomatische, konsularische 

und internationale Stellen und deren Mitglieder, die nach Artikel 6 der Zoll-
verordnung vom 1. November 200614 (ZV) zollfrei sind;  

b. Särge, Urnen und Trauerschmuck, die nach Artikel 7 ZV zollfrei sind; 
c. Ehrenpreise, Erinnerungszeichen und Ehrengaben, die nach Artikel 8 ZV 

zollfrei sind; 
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d. Speisewagenvorräte, die nach Artikel 10 ZV zollfrei sind; 
e. Vorräte, Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände auf Schiffen, die nach 

Artikel 11 ZV zollfrei sind; 
f. Vorräte, Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände an Bord von Luftfahrzeu-

gen, die nach Artikel 12 ZV zollfrei sind; 
g. Münz- und Feingold nach Artikel 44. 

2. Kapitel: Bestimmung und Sicherstellung der Einfuhrsteuerschuld 

Art. 114 Sicherheit bei Bezahlung der Steuer über das zentralisierte 
Abrechnungsverfahren der EZV 
(Art. 56 Abs. 3 MWSTG) 

Wird die Steuer über das zentralisierte Abrechnungsverfahren (ZAZ) bezahlt, so 
kann die EZV aufgrund ihrer Risikobeurteilung eine pauschale Sicherheit verlangen. 
Diese berechnet sich wie folgt: 

a. mindestens 20 Prozent der innerhalb einer Periode von 60 Tagen aufgelau-
fenen Steuer, sofern der Importeur oder die Importeurin bei der ESTV als 
steuerpflichtige Person eingetragen ist und die Bedingungen des ZAZ ein-
gehalten werden; 

b. 100 Prozent der innerhalb einer Periode von 60 Tagen aufgelaufenen Steuer, 
sofern der Importeur oder die Importeurin bei der ESTV nicht als steuer-
pflichtige Person eingetragen ist oder die Bedingungen des ZAZ nicht ein-
gehalten werden. 

Art. 115 Höhe der Sicherheit bei bedingt entstandener Steuerforderung und 
bei Zahlungserleichterungen 
(Art. 56 Abs. 3 MWSTG) 

1 Die Höhe der Sicherheit beträgt bei bedingt entstandenen Steuerforderungen oder 
in Fällen, in denen Zahlungserleichterungen nach Artikel 76 Absatz 1 ZG15 gewährt 
werden: 

a. 100 Prozent bei der Lagerung von Massengütern; 
b. mindestens 25 Prozent in den übrigen Fällen. 

2 Bei internationalen Transiten richtet sich die Höhe der Sicherheit nach den völker-
rechtlichen Verträgen. 

Art. 116 Nachträgliche Anpassung der Entgelte 
(Art. 56 Abs. 5 MWSTG) 

1 Die Meldung einer nachträglichen Anpassung der Entgelte muss folgende Informa-
tionen enthalten: 
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a. Anfangs- und Enddatum der Periode, für welche die Entgelte nachträglich 
angepasst werden; 

b. die in dieser Periode berechneten Entgelte; 
c. das Total der Entgeltsanpassungen; 
d. die Aufteilung der Entgeltsanpassung auf die verschiedenen Steuersätze. 

2 Für die Ermittlung der Entgeltsanpassung herangezogene Preis- oder Wertangaben 
in ausländischer Währung sind nach dem durchschnittlichen Devisenkurs (Verkauf) 
der Periode in Schweizerfranken umzurechnen. 
3 Die EZV kann im Einzelfall zur Bestimmung der Einfuhrsteuerschuld weitere 
Unterlagen einfordern. 

3. Kapitel: Verlagerung der Steuerentrichtung 

Art. 117 Verlagerung der Entrichtung der Einfuhrsteuer 
(Art. 63 MWSTG) 

1 Wer Steuern im Verlagerungsverfahren entrichten will, bedarf einer Bewilligung 
der ESTV. 
2 Bestehen Zweifel darüber, ob die Voraussetzungen für die Verlagerung der Ein-
fuhrsteuer erfüllt sind, so erhebt die EZV die Steuer. 
3 Die Verjährung der verlagerten Einfuhrsteuerschuld richtet sich nach Artikel 42 
MWSTG. 
4 Die ESTV regelt den Vollzug im Einvernehmen mit der EZV. 

Art. 118 Bewilligungsvoraussetzungen 
(Art. 63 MWSTG) 

1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die steuerpflichtige Person: 
a. die Mehrwertsteuer nach der effektiven Methode abrechnet; 
b. im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit regelmässig Gegenstände 

importiert und exportiert; 
c. über diese Gegenstände eine detaillierte Einfuhr-, Lager- und Ausfuhrkon-

trolle führt; 
d. in ihren periodischen Steuerabrechnungen mit der ESTV regelmässig Vor-

steuerüberschüsse aus Ein- und Ausfuhren von Gegenständen nach Buch-
stabe b von mehr als 50 000 Franken pro Jahr ausweist, die aus der Entrich-
tung der Einfuhrsteuer an die EZV herrühren; und 

e. Gewähr bietet für einen ordnungsgemässen Ablauf des Verfahrens. 
2 Die Erteilung oder Aufrechterhaltung der Bewilligung kann von der Leistung von 
Sicherheiten in Höhe der mutmasslichen Ansprüche abhängig gemacht werden. 



Mehrwertsteuerverordnung AS 2009 

6784 

Art. 119 Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen 
(Art. 63 MWSTG) 

Fällt eine der Voraussetzungen der Bewilligung nach Artikel 118 Absatz 1 Buchsta-
ben a–d weg, so muss die steuerpflichtige Person die ESTV unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen. 

Art. 120 Entzug der Bewilligung 
(Art. 63 MWSTG) 

Die Bewilligung wird entzogen, wenn die steuerpflichtige Person nicht mehr 
Gewähr für einen ordnungsgemässen Ablauf des Verfahrens bietet. 

Art. 121 Nichterhebung der Inlandsteuer 
(Art. 63 Abs. 2 MWSTG) 

Für die Bewilligung nach Artikel 63 Absatz 2 MWSTG gelten die Artikel 118–120 
sinngemäss. 

5. Titel: Verfahrensrecht für die Inland- und die Bezugsteuer 
1. Kapitel: Rechte und Pflichten der steuerpflichtigen Person 
1. Abschnitt: Elektronische Daten und Informationen 

Art. 122 Grundsatz 
(Art. 70 Abs. 4 MWSTG) 

1 Elektronisch oder in vergleichbarer Weise übermittelte und aufbewahrte Daten und 
Informationen, die für den Vorsteuerabzug, die Steuererhebung oder den Steuer-
bezug relevant sind, haben die gleiche Beweiskraft wie Daten und Informationen, 
die ohne Hilfsmittel lesbar sind, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Nachweis des Ursprungs; 
b. Nachweis der Integrität; 
c. Nichtabstreitbarkeit des Versands. 

2 Besondere gesetzliche Bestimmungen, welche die Übermittlung oder Aufbewah-
rung der genannten Daten und Informationen in einer besonderen Form vorschrei-
ben, bleiben vorbehalten. 

Art. 123 Verfügbarkeit und Wiedergabe 
(Art. 70 Abs. 1 und 4 MWSTG) 

Die Verfügbarkeit von für die Steuererhebung oder den Steuerbezug relevanten 
elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrten Daten und Informationen 
richtet sich nach den Bestimmungen des 3. Abschnittes der Geschäftsbücherverord-
nung vom 24. April 200216. Die steuerpflichtige Person muss sicherstellen, dass 
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diese Daten und Informationen während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jeder-
zeit verständlich lesbar gemacht werden können. Sie muss die dazu erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stellen. 

Art. 124 Elektronischer Behördenverkehr 
(Art. 70 Abs. 4 MWSTG) 

1 Belege können der ESTV elektronisch übermittelt werden, sofern die ESTV deren 
elektronische Übermittlung ausdrücklich für zulässig erklärt hat. 
2 Elektronische Daten und Informationen, die Artikel 74 MWSTG unterliegen, sind 
im Fall der Nutzung allgemein zugänglicher Netze verschlüsselt zu übermitteln. 
3 Im Übrigen gilt die Verordnung vom 17. Oktober 200717 über die elektronische 
Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens. 

Art. 125 Ausführungsbestimmungen 
(Art. 70 Abs. 4 MWSTG) 

Das EFD erlässt Bestimmungen technischer, organisatorischer und verfahrenstech-
nischer Natur, um die Sicherheit, Vertraulichkeit und Kontrolle elektronisch oder in 
vergleichbarer Weise erzeugter, übermittelter und aufbewahrter Daten und Informa-
tionen nach den Bestimmungen dieses Abschnitts angemessen zu gewährleisten. 

2. Abschnitt: Abrechnung 

Art. 126 Effektive Abrechnungsmethode 
(Art. 71 und 72 MWSTG) 

1 Bei der effektiven Abrechnungsmethode muss die steuerpflichtige Person für die 
Abrechnung mit der ESTV die folgenden Werte in geeigneter Weise festhalten: 

a. das Total aller der Inlandsteuer unterliegenden Entgelte; dieses umfasst 
namentlich die Entgelte für: 
1. besteuerte Leistungen, aufgeteilt nach Steuersätzen, 
2. Leistungen, die nach Artikel 22 MWSTG freiwillig versteuert werden 

(Option), 
3. Leistungen, die nach Artikel 23 MWSTG von der Steuer befreit sind, 
4. Leistungen an Begünstigte nach Artikel 2 GSG18, die nach Artikel 143 

dieser Verordnung von der Mehrwertsteuer befreit sind, 
5. Leistungen, für die das Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG ange-

wendet wurde, 
6. Leistungen, die nach Artikel 21 MWSTG von der Steuer ausgenommen 

sind; 

  

17 SR 172.021.2 
18 SR 192.12 



Mehrwertsteuerverordnung AS 2009 

6786 

b. Minderungen des Entgelts bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, 
soweit sie nicht in einer anderen Position berücksichtigt sind; 

c. die nicht im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer liegenden: 
1. Entgelte aus Leistungen, deren Ort nach den Artikeln 7 und 8 MWSTG 

im Ausland liegt, 
2. nicht als Entgelte geltenden Mittelflüsse nach Artikel 18 Absatz 2 

Buchstaben a–c MWSTG, 
3. anderen nicht als Entgelte geltenden Mittelflüsse nach Artikel 18 

Absatz 2 Buchstaben d–l MWSTG; 
d. das Total der Entgelte für der Bezugsteuer unterliegende Leistungen, aufge-

teilt nach Steuersätzen; 
e. das Total aller abziehbaren Vorsteuern, vor den Korrekturen und Kürzungen 

nach Buchstabe f, aufgeteilt in: 
1. Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungsaufwand, 
2. Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand, 
3. Einlageentsteuerung; 

f. die Beträge, um die der Vorsteuerabzug korrigiert oder gekürzt werden muss 
infolge: 
1. gemischter Verwendung nach Artikel 30 MWSTG, 
2. Eigenverbrauchs nach Artikel 31 MWSTG, 
3. Erhalts von Mittelflüssen, die nicht als Entgelt gelten, nach Artikel 33 

Absatz 2 MWSTG; 
g. das Total der im Verlagerungsverfahren abgerechneten Einfuhrsteuer. 

2 Die ESTV kann mehrere Werte nach Absatz 1 unter einer Ziffer des Abrechnungs-
formulars zusammenfassen oder darauf verzichten, sie im Rahmen der periodischen 
Abrechnung zu verlangen. 

Art. 127 Abrechnung nach der Saldosteuersatz- oder der  
Pauschalsteuersatzmethode 
(Art. 71 und 72 MWSTG) 

1 Bei der Saldosteuersatz- und der Pauschalsteuersatzmethode muss die steuerpflich-
tige Person für die Abrechnung mit der ESTV die folgenden Werte in geeigneter 
Weise festhalten: 

a. das Total aller der Inlandsteuer unterliegenden Entgelte; dieses umfasst 
namentlich die Entgelte für: 
1. besteuerte Leistungen, aufgeteilt nach Saldosteuersätzen beziehungs-

weise Pauschalsteuersätzen, 
2. Leistungen, die nach Artikel 23 MWSTG von der Steuer befreit sind, 
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3. Leistungen an Begünstigte nach Artikel 2 GSG19, die nach Artikel 143 
dieser Verordnung von der Mehrwertsteuer befreit sind, 

4. Leistungen, für die das Meldeverfahren nach Artikel 38 MWSTG 
angewendet wurde, 

5. Leistungen, die nach Artikel 21 MWSTG von der Steuer ausgenommen 
sind; 

b. Minderungen des Entgelts bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, 
soweit sie nicht in einer anderen Position berücksichtigt sind; 

c. die nicht im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer liegenden: 
1. Entgelte aus Leistungen, deren Ort nach den Artikeln 7 und 8 MWSTG 

im Ausland liegt, 
2. nicht als Entgelte geltenden Mittelflüsse nach Artikel 18 Absatz 2 

Buchstaben a–c MWSTG, 
3. anderen nicht als Entgelte geltenden Mittelflüsse nach Artikel 18 

Absatz 2 Buchstaben d–l MWSTG; 
d. das Total der Entgelte für der Bezugsteuer unterliegende Leistungen, aufge-

teilt nach Steuersätzen; 
e. Steueranrechnungen aus der Anwendung eines von der ESTV zur Verfügung 

gestellten besonderen Verfahrens nach Artikel 90 Absätze 1 und 2; 
f. Zeitwert der unbeweglichen Gegenstände nach Artikel 93, die nicht mehr im 

Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit oder neu für eine nach Artikel 21 
Absatz 2 MWSTG von der Steuer ausgenommene Tätigkeit verwendet wer-
den.  

2 Die ESTV kann mehrere Werte nach Absatz 1 unter einer Ziffer des Abrechnungs-
formulars zusammenfassen oder darauf verzichten, sie im Rahmen der periodischen 
Abrechnung zu verlangen. 

Art. 128 Zusätzliche Unterlagen 
(Art. 71 und 72 MWSTG) 

1 Die ESTV kann von der steuerpflichtigen Person die Einreichung namentlich 
folgender Unterlagen verlangen: 

a. eine Zusammenfassung der in Artikel 126 beziehungsweise 127 genannten 
Angaben für die gesamte Steuerperiode (Deklaration für die Steuerperiode); 

b. die rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung oder, wenn die steuerpflich-
tige Person nicht buchführungspflichtig ist, eine Aufstellung über die Ein-
nahmen und Ausgaben sowie über das Geschäftsvermögen zu Beginn und 
am Ende der Steuerperiode;  

c. den Revisionsbericht, soweit für die steuerpflichtige Person ein solcher zu 
erstellen ist; 

d. eine Umsatzabstimmung nach Absatz 2; 
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e. bei steuerpflichtigen Personen, die nach der effektiven Methode abrechnen, 
eine Vorsteuerabstimmung nach Absatz 3; 

f. bei steuerpflichtigen Personen, die nach der effektiven Methode abrechnen, 
eine Aufstellung über die Berechnung der vorgenommenen Vorsteuerkorrek-
turen und -kürzungen, aus der die Vorsteuerkorrekturen nach Artikel 30 
MWSTG, die Eigenverbrauchstatbestände nach Artikel 31 MWSTG und die 
Vorsteuerabzugskürzungen nach Artikel 33 Absatz 2 MWSTG ersichtlich 
sind. 

2 Aus der Umsatzabstimmung muss ersichtlich sein, wie die Deklaration für die 
Steuerperiode unter Berücksichtigung der verschiedenen Steuersätze beziehungs-
weise der Saldo- oder Pauschalsteuersätze mit dem Jahresabschluss in Übereinstim-
mung gebracht wird. Namentlich zu berücksichtigen sind: 

a. der in der Jahresrechnung ausgewiesene Betriebsumsatz; 
b. die Erträge, die auf Aufwandkonten verbucht wurden (Aufwandminderun-

gen); 
c. die konzerninternen Verrechnungen, die nicht im Betriebsumsatz enthalten 

sind; 
d. die Verkäufe von Betriebsmitteln; 
e. die Vorauszahlungen; 
f. die übrigen Zahlungseingänge, die nicht im ausgewiesenen Betriebsumsatz 

enthalten sind; 
g. die geldwerten Leistungen; 
h. die Erlösminderungen; 
i. die Debitorenverluste; und 
j. die Abschlussbuchungen wie die zeitlichen Abgrenzungen, die Rückstellun-

gen und internen Umbuchungen, die nicht umsatzrelevant sind. 
3 Aus der Vorsteuerabstimmung muss ersichtlich sein, dass die Vorsteuern gemäss 
Vorsteuerkonti oder sonstigen Aufzeichnungen mit den deklarierten Vorsteuern 
abgestimmt wurden. 
4 Die Einforderung zusätzlicher Unterlagen nach den Absätzen 1–3 stellt kein Ein-
fordern von umfassenden Unterlagen im Sinn von Artikel 78 Absatz 2 MWSTG dar. 

Art. 129 Korrektur 
(Art. 72 MWSTG) 

Die Korrektur von Mängeln in zurückliegenden Abrechnungen muss getrennt von 
den ordentlichen Abrechnungen erfolgen. 
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2. Kapitel: Auskunftspflicht von Drittpersonen 
(Art. 73 Abs. 2 Bst. c MWSTG) 

Art. 130 
Die Auskunftspflicht von Drittpersonen nach Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe c 
MWSTG gilt nicht für Unterlagen, die: 

a. der auskunftspflichtigen Person zur Erbringung ihrer Leistung anvertraut 
worden sind;  

b. die auskunftspflichtige Person zur Erbringung ihrer Leistung selbst erstellt 
hat. 

3. Kapitel: Rechte und Pflichten der Behörden 
1. Abschnitt: 
Automatisierte Verarbeitung und Aufbewahrung von Daten 

Art. 131 Zweck der Datenbearbeitung und Art der Daten 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

Die ESTV darf für die nachstehend aufgeführten Aufgaben die folgenden Daten und 
Informationen bearbeiten: 

a. Feststellung der Steuerpflicht von natürlichen und juristischen Personen und 
Personengesamtheiten: Namen, Rechtsform, Handelsregistereintrag, 
Geburtsdatum oder Gründungszeitpunkt, Adresse, Wohn- und Geschäftssitz, 
Telekommunikationsnummern, E-Mail-Adresse, Heimatort, Art der 
Geschäftstätigkeit, erzielte oder voraussichtliche Umsätze, Eintragungs- und 
Löschungszeitpunkt, Bankverbindung, erforderliche Angaben für den recht-
lichen Vertreter oder die rechtliche Vertreterin; 

b. Feststellung der steuerbaren Leistungen sowie Erhebung und Überprüfung 
der darauf geschuldeten Steuer und der abziehbaren Vorsteuern: Daten und 
Informationen aus Geschäftsbüchern, Belegen, Geschäftspapieren und sons-
tigen Aufzeichnungen, Steuerabrechnungen und Korrespondenzen sowie 
betriebswirtschaftliche Zahlen; 

c. Überprüfung der als von der Steuer ausgenommen geltend gemachten Leis-
tungen und der in diesem Zusammenhang stehenden Vorsteuern: Daten und 
Informationen aus Geschäftsbüchern, Belegen, Geschäftspapieren und sons-
tigen Aufzeichnungen, Steuerabrechnungen und Korrespondenzen; 

d. Überprüfung der Steuerbefreiung von Leistungen, die von Gesetzes wegen 
der Steuer unterliegen oder freiwillig versteuert werden (Option): Daten und 
Informationen aus Geschäftspapieren und Belegen sowie aus Nachweisen 
über den Ort der Leistungserbringung; 

e. Durchführung der für die Erhebung der Mehrwertsteuer relevanten Kontrol-
len von Import- und Exportbelegen: Daten aus Datenbeständen der EZV; 
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f. Sicherstellung des Bezugs der geschuldeten Steuern bei den steuerpflich-
tigen und mithaftenden Personen: Daten und Informationen über Betrei-
bungs-, Konkurs- und Arrestverfahren, über die Dauer und den Umfang von 
Forderungszessionen und über die Höhe steuerbarer zedierter Forderungen, 
über Vermögensverhältnisse wie Barschaft, Post- und Bankkonten, Wert-
papiere, Liegenschaften und sonstige bewegliche Wertsachen sowie unver-
teilte Erbschaften; 

g. Verhängung und Vollstreckung von administrativen oder strafrechtlichen 
Sanktionen: Daten und Informationen über die in Administrativ- und Straf-
verfahren festgestellten Widerhandlungen sowie über die Strafzumessungs-
gründe, wie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse; 

h. Führung der für die Steuererhebung nötigen Statistiken: Daten und Informa-
tionen über betriebswirtschaftliche Zahlen; 

i. branchen- und regionenbezogene Risikoanalysen: vorhandene Steuerdaten. 

Art. 132 Bearbeitung der Daten und Informationen 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die Bearbeitung von Daten erfolgt im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben ausschliesslich durch Mitarbeitende der ESTV oder durch 
von der ESTV kontrolliertes Fachpersonal. 
2 Die ESTV kann Daten und Informationen, die sie selbst erhebt oder zusammen-
stellt oder von Verfahrensbeteiligten, Drittpersonen oder Behörden erhält, in elek-
tronischer oder vergleichbarer Weise erstellen und aufbewahren, sofern sie jederzeit 
lesbar gemacht und nicht abgeändert werden können. 
3 Besondere gesetzliche Regelungen, welche die Einreichung oder Aufbewahrung 
von Daten und Informationen in einer besonderen Form verlangen, bleiben vorbe-
halten. 

Art. 133 Organisation und Betrieb 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die elektronischen Informationssysteme der ESTV werden als eigenständige 
Applikationen oder auf der Plattform der Büroautomation vom Bundesamt für 
Informatik und Telekommunikation oder von anderen Anbietern im Auftrag der 
ESTV betrieben. 
2 Das EFD kann die Organisation und den Betrieb der Informationssysteme der 
ESTV näher regeln. 

Art. 134 Datensicherheit 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die Daten und die zu ihrer Bearbeitung verwendeten Datenträger sind vor unbe-
fugtem Verwenden, Verändern oder Zerstören sowie vor Diebstahl zu schützen. 
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2 Die Datensicherheit richtet sich nach der Verordnung vom 14. Juni 199320 zum 
Bundesgesetz über den Datenschutz und dem 1. Kapitel, 3. Abschnitt der Bundes-
informatikverordnung vom 26. September 200321 sowie nach den Empfehlungen des 
Informatikstrategieorgans Bund. 
3 Die ESTV trifft in ihrem Bereich die angemessenen organisatorischen und techni-
schen Massnahmen zur Sicherung der Daten. 

Art. 135 Datenschutzberatung 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die ESTV bezeichnet eine für die Datenschutz- und Datensicherheitsberatung 
verantwortliche Person. 
2 Diese überwacht die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und sorgt insbe-
sondere für eine regelmässige Überprüfung der Richtigkeit und Sicherheit der Daten. 
3 Sie sorgt ausserdem dafür, dass regelmässige Kontrollen betreffend die Richtigkeit 
und die vollständige Übertragung der erhobenen Daten auf Datenträger stattfindet. 

Art. 136 Statistik 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die ESTV erstellt und führt Statistiken, soweit es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben erforderlich ist. 
2 Sie kann den Behörden des Bundes und der Kantone sowie weiteren interessierten 
Personen Daten zu statistischen Zwecken abgeben, sofern diese anonymisiert sind 
und keine Rückschlüsse auf die betroffenen Personen erlauben. Artikel 10 Absätze 4 
und 5 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 199222 bleibt vorbehalten. 
3 Nicht anonymisierte Daten dürfen für interne Geschäftskontrollen und für die 
interne Geschäftsplanung verwendet werden.  

Art. 137 Auswertung des Intranet- und Internetangebots der ESTV 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Zur Auswertung ihres Intranet- und Internetangebots kann die ESTV die Daten von 
Personen bearbeiten, die von diesem Angebot Gebrauch machen (Logfiles). 
2 Die Daten dürfen nur für diese Auswertung und nur so lange wie nötig bearbeitet 
werden. Sie sind nach der Auswertung zu löschen oder zu anonymisieren. 

Art. 138 Aufbewahrungsdauer, Löschung und Archivierung der Daten 
(Art. 76 Abs. 2 MWSTG) 

1 Die ESTV löscht die Daten und Informationen spätestens nach Ablauf der in 
Artikel 70 Absätze 2 und 3 MWSTG beziehungsweise der in Artikel 105 MWSTG 
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festgesetzten Fristen. Ausgenommen sind Daten, die für die Erhebung der Mehr-
wertsteuer immer wieder benötigt werden. 
2 Vor der Löschung werden die Daten dem Bundesarchiv nach dem Archivierungs-
gesetz vom 26. Juni 199823 zur Archivierung angeboten. Das Steuergeheimnis bleibt 
vorbehalten. 

Art. 139 Bekanntgabe von Daten durch ein Abrufverfahren 
(Art. 76 Abs. 3 MWSTG) 

Die ESTV macht den in der EZV mit der Erhebung und dem Einzug der Mehr-
wertsteuer betrauten Personen die Daten nach Artikel 131 in einem Abrufverfahren 
zugänglich, sofern diese Daten für die korrekte und vollständige Veranlagung der 
Einfuhrsteuer erforderlich sind. 

2. Abschnitt: Kontrolle 
(Art. 78 Abs. 2 MWSTG) 

Art. 140 

Ein Einfordern von umfassenden Unterlagen liegt vor, wenn die Geschäftsbücher 
eines Geschäftsjahres verlangt werden, sei es mit oder ohne die dazugehörigen 
Buchungsbelege. 

4. Kapitel: Verfügungs- und Rechtsmittelverfahren 

Art. 141 Beschwerdeverfahren 
(Art. 81 MWSTG) 

Die ESTV ist im Sinn von Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a des Bundesgerichtsge-
setzes vom 17. Juni 200524 zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. 

Art. 142 Betreibungskosten 
(Art. 86 MWSTG) 

Wird die Betreibung nach Artikel 86 Absatz 9 MWSTG zurückgezogen, so trägt die 
steuerpflichtige Person die angefallenen Betreibungskosten. 
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6. Titel:  
Entlastung von der Mehrwertsteuer für Begünstigte,  
die nach dem GSG von der Mehrwertsteuer befreit sind 

Art. 143 Anspruchsberechtigung für die Steuerentlastung 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

1 Anspruch auf Entlastung von der Mehrwertsteuer haben institutionelle Begünstigte 
und begünstigte Personen. 
2 Als institutionelle Begünstigte gelten: 

a. Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 GSG25, die aufgrund des Völkerrechts, 
einer mit dem Bundesrat abgeschlossenen Vereinbarung über die Befreiung 
von den indirekten Steuern oder eines Entscheids des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nach Artikel 26 
Absatz 3 GSG von den indirekten Steuern befreit sind; 

b. Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 GSG mit Sitz im Ausland, sofern sie 
durch die Gründungsakte, ein Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten 
oder sonstige völkerrechtliche Vereinbarungen von den indirekten Steuern 
befreit sind. 

3 Als begünstigte Personen gelten: 
a. Staatsoberhäupter sowie Regierungschefs und Regierungschefinnen während 

der tatsächlichen Ausübung einer offiziellen Funktion in der Schweiz sowie 
die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, die den diplomatischen Status 
geniessen; 

b. diplomatische Vertreter und Vertreterinnen, Konsularbeamte und Konsular-
beamtinnen sowie die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, sofern sie 
in der Schweiz denselben diplomatischen Status wie diese geniessen; 

c. hohe Beamte und Beamtinnen von institutionellen Begünstigten nach 
Absatz 2 Buchstabe a, die in der Schweiz diplomatischen Status geniessen, 
sowie die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, sofern sie denselben 
diplomatischen Status geniessen, wenn sie aufgrund einer Vereinbarung 
zwischen dem Bundesrat oder dem EDA und dem betreffenden institutionel-
len Begünstigten oder aufgrund eines einseitigen Entscheids des Bundesrates 
oder des EDA von den indirekten Steuern befreit sind; 

d. die Delegierten internationaler Konferenzen, die diplomatischen Status 
geniessen, wenn die internationale Konferenz, an der sie teilnehmen, in 
Übereinstimmung mit Absatz 2 Buchstabe a selbst von den indirekten 
Steuern befreit ist; 

e. die ein internationales Mandat ausübenden Persönlichkeiten nach Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe b GSG, die in der Schweiz diplomatischen Status 
geniessen und aufgrund eines Entscheids des Bundesrates von den indirekten 
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Steuern befreit sind, sowie die zu ihrer Begleitung berechtigten Personen, 
sofern sie denselben diplomatischen Status geniessen. 

4 Keinen Anspruch auf Steuerentlastung haben Personen mit Schweizer Bürgerrecht. 
5 Die Entlastung von der Mehrwertsteuer wird durch die Steuerbefreiung an der 
Quelle nach den Artikeln 144 und 145 und ausnahmsweise durch die Rückerstattung 
nach Artikel 146 bewirkt. 

Art. 144 Steuerbefreiung 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

1 Von der Steuer befreit sind: 
a. die Lieferungen von Gegenständen und die Dienstleistungen im Inland durch 

steuerpflichtige Personen an institutionelle Begünstigte und begünstigte Per-
sonen; 

b. der Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland 
durch institutionelle Begünstigte und begünstigte Personen. 

2 Die Steuerbefreiung gilt nur für Lieferungen und Dienstleistungen: 
a. an begünstigte Personen, wenn sie ausschliesslich zum persönlichen 

Gebrauch bestimmt sind; 
b. an institutionelle Begünstigte, wenn sie ausschliesslich zum amtlichen 

Gebrauch bestimmt sind. 

Art. 145 Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

1 Ein institutioneller Begünstigter, der die Steuerbefreiung beanspruchen will, muss 
vor jedem Bezug von Leistungen auf dem amtlichen Formular bescheinigen, dass 
die bezogenen Leistungen zum amtlichen Gebrauch bestimmt sind. 
2 Eine begünstigte Person, welche die Steuerbefreiung beanspruchen will, muss sich 
vor jedem Bezug von Leistungen von dem institutionellen Begünstigten, dem sie 
angehört, auf dem amtlichen Formular bescheinigen lassen, dass sie den Status nach 
Artikel 143 Absatz 3 geniesst, der sie zum steuerfreien Bezug berechtigt. Die 
begünstigte Person muss das eigenhändig unterzeichnete amtliche Formular dem 
Leistungserbringer oder der Leistungserbringerin übergeben und sich bei jedem 
Bezug von Leistungen mit der von der zuständigen eidgenössischen Behörde ausge-
stellten Legitimationskarte ausweisen. 
3 Die Steuerbefreiung nach Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe a kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn der effektive Bezugspreis der in der Rechnung oder einem 
gleichwertigen Dokument ausgewiesenen Leistungen insgesamt mindestens 
100 Franken einschliesslich Steuer beträgt. Dieser Mindestbetrag gilt nicht für 
Telekommunikations- und elektronische Dienstleistungen nach Artikel 10 sowie für 
Lieferungen von Wasser in Leitungen, Gas und Elektrizität durch Versorgungs-
betriebe. 
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4 Die Voraussetzungen nach den Absätzen 1–3 für die Beanspruchung einer Steuer-
befreiung gelten nicht für Bezüge von Treibstoff, für die der institutionelle Begüns-
tigte oder die begünstigte Person auf Grund der Artikel 26–28 der Mineralölsteuer-
verordnung vom 20. November 199626, der Artikel 30 und 31 der Verordnung vom 
23. August 198927 über Zollvorrechte der diplomatischen Missionen in Bern und der 
konsularischen Posten in der Schweiz sowie der Artikel 28 und 29 der Verordnung 
vom 13. November 198528 über Zollvorrechte der internationalen Organisationen, 
der Staaten in ihren Beziehungen zu diesen Organisationen und der Sondermissio-
nen fremder Staaten die Befreiung von der Mineralölsteuer beanspruchen kann. In 
diesem Fall muss der Leistungserbringer oder die Leistungserbringerin nachweisen 
können, dass die EZV die Mineralölsteuer nicht erhoben oder rückvergütet hat. 

Art. 146  Steuerrückerstattung 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

1 In begründeten Einzelfällen kann die ESTV auf Antrag bereits bezahlte Steuerbe-
träge, für die ein Anspruch auf Steuerentlastung besteht, zurückerstatten; sie kann 
dafür, im Einvernehmen mit dem EDA, eine Bearbeitungsgebühr erheben. 
2 Für die Steuerrückerstattung gilt Artikel 145 Absatz 3 sinngemäss. 
3 Ein institutioneller Begünstigter kann pro Kalenderjahr höchstens zwei Anträge auf 
Steuerrückerstattung stellen. Er muss dafür das amtliche Formular benutzen. 
4 Begünstigte Personen können pro Kalenderjahr höchstens einen Antrag auf Steuer-
rückerstattung stellen. Die Anträge der begünstigten Personen sind durch die Ein-
richtung, der sie angehören, zur einmaligen jährlichen Einreichung zusammenzustel-
len. 
5 Die ESTV kann, im Einvernehmen mit dem EDA, einen Mindestrückerstattungs-
betrag pro Antrag festsetzen. Auf Rückerstattungsbeträgen wird kein Vergütungs-
zins ausgerichtet. 

Art. 147 Aufbewahrungspflicht 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

Die steuerpflichtige Person muss die verwendeten amtlichen Formulare im Original 
zusammen mit den übrigen Belegen vollständig nach Artikel 70 Absatz 2 MWSTG 
aufbewahren. Bezüglich elektronisch übermittelter und aufbewahrter amtlicher 
Formulare gelten die Artikel 122–125 sinngemäss. 

Art. 148 Vorsteuerabzug 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

Die Steuer auf den Lieferungen und den Einfuhren von Gegenständen sowie den 
Dienstleistungen, die zur Bewirkung von steuerfreien Leistungen an institutionelle 
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Begünstigte und begünstigte Personen verwendet werden, kann als Vorsteuer abge-
zogen werden. 

Art. 149 Steuernachbezug und Widerhandlungen 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

1 Sind die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach den Artikeln 144 und 145 
nicht gegeben oder entfallen sie nachträglich, so ist in Fällen der Steuerbefreiung 
nach Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe a der institutionelle Begünstigte oder die 
begünstigte Person verpflichtet, der steuerpflichtigen Person den auf die Steuer 
entfallenden Betrag zu bezahlen. Wird dieser Betrag nicht bezahlt, so wird er von 
der steuerpflichtigen Person geschuldet, sofern diese ein Verschulden trifft. Beim 
Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland sind die institu-
tionellen Begünstigten und begünstigten Personen verpflichtet, die Steuer nach-
zuentrichten. 
2 Die Bestimmungen der Wiener Übereinkommen vom 18. April 196129 über diplo-
matische Beziehungen und vom 24. April 196330 über konsularische Beziehungen 
sowie der Sitzabkommen bleiben vorbehalten. 

Art. 150 Freiwillige Versteuerung von ausgenommenen Leistungen 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. a MWSTG) 

Die ESTV kann die freiwillige Versteuerung der in Artikel 21 Absatz 2 Ziffern 20 
und 21 MWSTG genannten Leistungen, ohne den Wert des Bodens, bewilligen, 
sofern diese gegenüber institutionellen Begünstigten nach Artikel 143 Absatz 2 
Buchstabe a erbracht werden, unabhängig davon, ob der institutionelle Begünstigte 
im Inland steuerpflichtig ist oder nicht. Diese Option ist beschränkt auf Grundstücke 
und Grundstücksteile, die administrativen Zwecken dienen, namentlich für Büros, 
Konferenzsäle, Lager, Parkplätze, oder die ausschliesslich für die Residenz des 
Chefs oder der Chefin einer diplomatischen Mission, einer ständigen Mission oder 
anderen Vertretung bei zwischenstaatlichen Organisationen oder eines konsulari-
schen Postens bestimmt sind. 

7. Titel:  
Vergütung der Mehrwertsteuer an Abnehmer und Abnehmerinnen 
mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland 

Art. 151 Anspruchsberechtigte 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

1 Anspruch auf Vergütung der angefallenen Steuern nach Artikel 28 Absatz 1 Buch-
staben a und c MWSTG hat, wer Gegenstände einführt oder sich im Inland Leistun-
gen gegen Entgelt erbringen lässt und zudem: 
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a. Wohnsitz, Geschäftssitz oder Betriebsstätte im Ausland hat; 
b. im Inland nicht steuerpflichtige Person ist; 
c. unter Vorbehalt von Absatz 2 im Inland keine Leistungen erbringt; und 
d. seine oder ihre Unternehmereigenschaft im Land des Wohnsitzes, des 

Geschäftssitzes oder der Betriebsstätte gegenüber der ESTV nachweist. 
2 Der Anspruch auf Steuervergütung bleibt gewahrt, wenn die Person nur: 

a. Beförderungen besorgt, die nach Artikel 23 Absatz 2 Ziffern 5–7 MWSTG 
von der Steuer befreit sind; oder 

b. Dienstleistungen erbringt, die der Bezugsteuer unterliegen. 
3 Die Steuervergütung setzt voraus, dass der Staat des Wohn- oder Geschäftssitzes 
beziehungsweise der Betriebsstätte des antragstellenden ausländischen Unterneh-
mens ein entsprechendes Gegenrecht gewährt. 

Art. 152 Gegenrecht 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

1 Gegenrecht gilt als gewährt, wenn: 
a. Unternehmen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz im betreffenden 

ausländischen Staat für die auf dort bezogenen Leistungen bezahlte Mehr-
wertsteuer ein Vergütungsanspruch zusteht, der bezüglich Umfang und Ein-
schränkungen dem Vorsteuerabzugsrecht entspricht, das im ausländischen 
Staat ansässige Unternehmen geniessen; 

b. im betreffenden ausländischen Staat keine mit der schweizerischen Mehr-
wertsteuer vergleichbare Steuer erhoben wird; oder 

c. im betreffenden ausländischen Staat eine andere Art von Umsatzsteuer als 
die schweizerische Mehrwertsteuer erhoben wird, die Unternehmen mit 
Wohn- oder Geschäftssitz im ausländischen Staat gleich belastet wie Unter-
nehmen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz. 

2 Die ESTV führt eine Liste mit den Staaten, mit denen nach Absatz 1 Buchstabe a 
eine Gegenrechtserklärung ausgetauscht wurde. 

Art. 153 Umfang der Steuervergütung 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

1 Die Steuervergütung für die im Inland bezahlte Mehrwertsteuer entspricht bezüg-
lich Umfang und Einschränkungen dem Vorsteuerabzugsrecht nach den Arti-
keln 28–30 MWSTG. 
2 Reisebüros und Organisatoren von Veranstaltungen mit Sitz im Ausland haben 
keinen Anspruch auf Vergütung der Steuern, die ihnen im Inland beim Bezug von 
Lieferungen und Dienstleistungen, die sie den Kunden und Kundinnen weiterfaktu-
rieren, in Rechnung gestellt worden sind. 
3 Rückzahlbare Steuern werden nur vergütet, wenn deren Betrag in einem Kalender-
jahr mindestens 500 Franken erreicht. 
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Art. 154 Vergütungsperiode 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

Der Vergütungsantrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Kalender-
jahrs zu stellen, in dem für die erbrachte Leistung eine den Anspruch auf Vergütung 
begründende Rechnung gestellt wurde. 

Art. 155 Verfahren 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

1 Der Antrag auf Steuervergütung ist mit den Originalrechnungen der Leistungser-
bringer und Leistungserbringerinnen beziehungsweise mit den Veranlagungsverfü-
gungen der EZV an die ESTV zu richten. Die Originalrechnungen müssen die An-
forderungen nach Artikel 26 Absatz 2 MWSTG erfüllen und auf den Namen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin lauten. 
2 Für den Antrag ist das Formular der ESTV zu verwenden. 
3 Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss eine Vertretung mit Wohn- oder 
Geschäftssitz in der Schweiz bestellen. 
4 Die auf Kassenzetteln ausgewiesene Steuer kann nicht rückerstattet werden. 
5 Die ESTV kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen. 

Art. 156 Vergütungszins 
(Art. 107 Abs. 1 Bst. b MWSTG) 

Wird die Steuervergütung später als 180 Tage nach Eintreffen des vollständigen 
Antrags bei der ESTV ausgezahlt, so wird für die Zeit vom 181. Tag bis zur Auszah-
lung ein vom EFD festzusetzender Vergütungszins ausgerichtet, sofern der entspre-
chende Staat Gegenrecht gewährt.  

8. Titel: Konsultativgremium 

Art. 157 Stellung 
(Art. 109 MWSTG) 

Das Konsultativgremium ist eine ausserparlamentarische Kommission nach Arti-
kel 57a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 
199731. 

Art. 158 Zusammensetzung der Kommission 
(Art. 109 MWSTG) 

1 Das Konsultativgremium setzt sich aus dem Chef oder der Chefin der Hauptabtei-
lung Mehrwertsteuer der ESTV und zwölf ständigen Mitgliedern aus dem Kreis der 
steuerpflichtigen Personen, der Kantone, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der 
Steuerpraxis und der Konsumentinnen und Konsumenten zusammen. 
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2 Der Chef oder die Chefin der Hauptabteilung Mehrwertsteuer der ESTV führt den 
Vorsitz. Er oder sie kann weitere Vertreter und Vertreterinnen aus der Bundesver-
waltung oder den betroffenen Branchen zu den Sitzungen des Konsultativgremiums 
einladen. 

Art. 159 Arbeitsweise und Sekretariat 
(Art. 109 MWSTG) 

1 Das Konsultativgremium tagt nach Bedarf. Die Einladung erfolgt durch den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende. 
2 Die Hauptabteilung Mehrwertsteuer der ESTV übernimmt die Sekretariatsauf-
gaben und die Protokollführung. 

Art. 160 Stellungnahmen und Empfehlungen 
(Art. 109 MWSTG) 

1 Der oder die Vorsitzende hört die Mitglieder an und nimmt deren Stellungnahmen 
und Empfehlungen entgegen. 
2 Über die Beratungen wird ein Protokoll erstellt. Es enthält die Empfehlungen des 
Konsultativgremiums sowie allfällige Mehrheits- und Minderheitsmeinungen. 

Art. 161 Entscheidkompetenz 
(Art. 109 MWSTG) 

1 Das Konsultativgremium hat keine Entscheidkompetenz. 
2 Der Entscheid über die Festlegung der Praxis liegt bei der Hauptabteilung Mehr-
wertsteuer der ESTV. 

Art. 162 Amtsgeheimnis und Information 
(Art. 109 MWSTG) 

1 Die Beratungen sowie die Dokumente, die dem Konsultativgremium vorgelegt 
oder von ihm erstellt werden, sind vertraulich. Davon ausgenommen sind Entwürfe 
von Praxisfestlegungen der ESTV; diese werden gleichzeitig mit dem Versand der 
Einladung zur Sitzung des Konsultativgremiums, an der sie voraussichtlich verab-
schiedet werden, elektronisch veröffentlicht. 
2 Die Mitglieder unterstehen den für die Angestellten des Bundes geltenden Vor-
schriften über das Amtsgeheimnis. Die Pflicht, das Amtsgeheimnis zu wahren, bleibt 
auch nach Austritt aus dem Konsultativgremium bestehen. 
3 Mit Bewilligung des oder der Vorsitzenden darf über die Geschäfte des Konsulta-
tivgremiums öffentlich informiert werden. 
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9. Titel: Schlussbestimmungen 
1. Kapitel: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

Art. 163 
Die Verordnung vom 29. März 200032 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer 
wird aufgehoben. 

2. Kapitel: Übergangsbestimmungen 

Art. 164 Subsidiäre Haftung bei der Zession 
(Art. 15 Abs. 4 MWSTG) 

Der Zessionar oder die Zessionarin haftet nur für die Mehrwertsteuer auf Forderun-
gen, die er oder sie gestützt auf eine nach dem 1. Januar 2010 zustande gekommene 
Zession oder Globalzession erwirbt. 

Art. 165 Einlageentsteuerung 
(Art. 32 MWSTG) 

Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung sind nicht anwendbar bei: 
a. nicht als Entgelt geltenden Mittelflüssen (Art. 18 Abs. 2 MWSTG), die mit 

Inkrafttreten des neuen Rechts nach Artikel 33 Absatz 2 MWSTG nicht 
mehr zu einer Kürzung des Vorsteuerabzugs führen; 

b. im Rahmen des Baueigenverbrauchs nach Artikel 9 Absatz 2 des Mehr-
wertsteuergesetzes vom 2. September 199933 besteuerten Eigenleistungen. 

Art. 166 Wahlmöglichkeiten 
(Art. 37 und 114 MWSTG) 

1 Mit dem Inkrafttreten des MWSTG beginnen die Fristen nach Artikel 37 Absatz 4 
MWSTG für die Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur Saldosteuer-
satzmethode und umgekehrt neu zu laufen. 
2 Mit dem Inkrafttreten des MWSTG beginnen die Fristen nach Artikel 98 Absatz 2 
dieser Verordnung für die Wechsel von der effektiven Abrechnungsmethode zur 
Pauschalsteuersatzmethode und umgekehrt neu zu laufen. 
3 Für Fälle, in denen Artikel 113 Absatz 2 MWSTG eine Frist von 90 Tagen vor-
sieht, geht diese Frist der 60-Tage-Frist nach den Artikeln 79, 81 und 98 dieser 
Verordnung vor. 
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3. Kapitel: Inkrafttreten 

Art. 167 
1 Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 76 am 1. Januar 2010 in Kraft. 
2 Artikel 76 wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt. 

27. November 2009 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Der Bundespräsident: Hans-Rudolf Merz  
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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